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Ernstliche Zweifel an der Umsatzsteuerpflicht von Privat-

kliniken (UStG 2009) 

 

Das Finanzgericht Münster hat mit Beschluss vom 18.04.2011 – 15 V 111/11 

U – ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines 

Umsatzsteuerbescheides für das Jahr 2009 einer Privatklinik geäußert und 

die Vollziehung ausgesetzt. 

 

Ernstlich zweifelhaft ist, ob sich die Antragstellerin (Privatklinik)  

„nicht unmittelbar auf Art. 132 Abs. 1 Buchstabe b MwStSystRL 

berufen kann, weil die Regelung des § 4 Nr. 14 Buchstabe b UStG n.F. 

nicht gemeinschaftskonform ist und die Antragstellerin die unter Art. 

132 Abs. 1 Buchstabe b genannten Bedingungen erfüllt.“ 

 

Nach § 4 Nr. 14 b UStG (2009) sind steuerfrei die 

Krankenhausbehandlungen und ärztlichen Heilbehandlungen ein-
schließlich der Diagnostik, Befunderhebung, Vorsorge, Rehabilitation, 
Geburtshilfe und Hospizleistungen sowie damit eng verbundene Um-
sätze, die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts erbracht werden. 

 
Die in Satz 1 bezeichneten Leistungen sind auch steuerfrei, wenn sie von  

aa) zugelassenen Krankenhäusern nach § 108 SGB V, 
bb) Zentren für ärztliche Heilbehandlung und Diagnostik oder Befund-
erhebung, die an der vertragsärztlichen Versorgung nach § 95 SGB V 
teilnehmen oder für die Regelungen nach §115 SGB V gelten, 
cc) Einrichtungen, die von Trägern der gesetzlichen Unfallversiche-
rung nach § 34 SGB VII an der Versorgung beteiligt worden sind, 
….. 

 

Das FG hat ernstliche Zweifel, dass in „Anbetracht des Grundsatzes der 

steuerlichen Neutralität“ und der „Zielsetzung des Art. 132 Abs. 1 Buchsta-

be  MwStSystRL, die Kosten der Heilbehandlung schlechthin zu senken und 

diese Behandlungen dem einzelnen zugänglicher zu machen“ die nunmehr 

allein an die Kriterien des Sozialrechts anknüpfende Vorschrift des § 4 Nr. 

14 Buchstabe b UStG (2009) richtlinienkonform ist. 

 

Auch unter Berücksichtigung der Billigkeitsregelung vom 16.09.2009 teilt 

der Senat die bereits im Gesetzgebungsverfahren vom Bundesrat geäußer-

ten Zweifel in Bezug auf eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes und 

des Neutralitätsgrundsatzes. 
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Weiterführende Literatur zu Umsatzsteuerfragen: 

Erdbrügger, Gesundheitsbarometer 2011, Ausgabe , Seite 9 ff 

Leber in: Leber / Pfeiffer, Krankenhausfinanzierung, Seite 251  (278 ff) 

Schmitz / Erdbrügger, DStR 2010, Seite 846 ff 

 

Zu § 4 Nr. 14 UStG 2005 (in der bis 31.12.2008 geltenden Fassung): 

Hessisches Finanzgericht, Beschluss vom 18.01.2011 – 6 V 2444/10 

 

Weiterführende Literatur zu Privatkliniken: 

Bohle KHR 2009, Seite 1 ff 

Genzel / Degener-Hencke in: Laufs/Kern, Handbuch des Arztrechts, 4. Aufl., § 89 Rdnr. 19 ff 

Leber GesR 2007 Seite 48 ff 

Leber in: Leber / Pfeiffer, Krankenhausfinanzierung, Seite 251 ff 

Quaas: Medizinrecht, 2. Aufl. § 24 Rdnr. 42 ff 

Schwintowski MedR 2009, Seite 741 ff 

 


